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Zitat

Amy schrieb am 31.03.2006 16:08:
im schulgesetz §44 finde ich, dass die veröffentlichung in meinem ermessen liegt. gilt
das noch?

Du hast Zweifel, ob die Gesetze noch gelten in diesem unserem Lande? 
Hmm, es gibt in NRW ein Schulgesetz und es hat einen §44. Aber hat der direkt was mit
Notenspiegeln zu tun?

Zitat

§ 44 Information und Beratung
(1) Eltern sowie Schülerinnen und Schüler sind in allen
grundsätzlichen und wichtigen Schulangelegenheiten
zu informieren und zu beraten.
(2) Lehrerinnen und Lehrer informieren die Schülerinnen
und Schüler sowie deren Eltern über die individuelle individuelle
Lern- und Leistungsentwicklung und beraten
sie. Den Schülerinnen und Schülern sind die Bewertungsmaßstäbe
für die Notengebung und für Beurteilungen
zu erläutern. Auf Wunsch werden ihnen ihr
Leistungsstand mitgeteilt und einzelne Beurteilungen
erläutert. Dies gilt auch für die Bewertung von Prüfungsleistungen.
(3) Die Eltern können nach Absprache mit den Lehrerinnen
und Lehrern an einzelnen Unterrichtsstunden
und an Schulveranstaltungen teilnehmen, die ihre Kinder
besuchen. Im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung
können Lehrerinnen und Lehrer mit Zustimmung der
Klassenpflegschaft und der Schulleitung in hierfür geeigneten
Unterrichtsbereichen die Mitarbeit von Eltern
vorsehen. Gleiches gilt bei außerunterrichtlichen Schulveranstaltungen
und Angeboten im Ganztagsbereich in
allen Schulformen und Schulstufen.
(4) Die Lehrerinnen und Lehrer beraten die Eltern außerhalb
des Unterrichts in Sprechstunden und an
Sprechtagen.
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(5) Die Schule soll Eltern sowie Schülerinnen und
Schüler in Fragen der Erziehung, der Schullaufbahn und
des weiteren Bildungswegs beraten. Sie arbeitet hierbei
insbesondere mit dem schulpsychologischen Dienst und
der Berufsberatung zusammen.

Alles anzeigen 

Und wenn Enja meint: "man sagte uns es sei verboten", dann muss man das auch so nehmen.
Jemand hat es halt gesagt. Wenn es verboten wäre, dann würde sie es auch so schreiben. 

- Martin
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